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Abbildung 3: Rückmeldung zu den einzelnen Themengebieten im Sommersemester 2007 

Das Sommersemester 2008 sah in der Beliebtheitsskala die erste Sitzung mit der 

Situierung von Informationskompetenz in Wissenschaft und der praktischen Umsetzung in 

den Bibliotheken in der Favoritenrolle, dicht gefolgt von Literatursuche und Datenbanken: 
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Abbildung 4: Rückmeldung zu den einzelnen Themengebieten im Sommersemester 2008 
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Bei der Evaluation der beiden bibliothekarischen Veranstaltungen zum Semesterabschluss 

spielt neben der didaktischen Aufbereitung auch die Frage der wissenschaftlichen und 

berufspraktischen Relevanz eine grosse Rolle. Hierbei kommt der beschränkten 

Teilnehmerzahl (20 Personen) der Studieneinheit eine wesentliche Bedeutung zu, die 

einen idealen Betreuungsaufwand garantiert und durch die von allen Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern stets positiv bewertete Lernumgebung auch entsprechende Lernerfolge 

erzielt werden. Als Leistungsnachweis des Seminars dient eine Klausur zum Ende des 

Semesters, die mit fünf Leistungspunkten bewertet wird und 90 Minuten Bearbeitungszeit 

hat. In einer Mischung aus kurzen Lernfragen („Was schützt das Urheberrechtsgesetz im 

Gegensatz zum Bürgerlichen Gesetzbuch?“, „Wie setzt sich eine Signatur der 

Regensburger Verbundklassifikation zusammen?“ etc.) und Problematiken mit einer 

längeren Bearbeitungszeit (beispielsweise die Darstellung der Vorgehensweise einer 

Recherche nach einem fachspezifischen Aufsatz, die kooperative Vorgehensweise bei der 

Elektronischen Zeitschriftenbibliothek etc.) wird das gesamte Spektrum der Themen des 

Seminars abgeprüft. Die Klausur wird jedes Sommersemester von den lehrenden 

Bibliothekaren gemeinsam neu konzipiert und so aktuelle Fragestellungen wie 

Wissensklau und die daraus resultierende Bedeutung der Informationskompetenz als einer 

Schlüsselqualifikation im Wissenschaftsbetrieb auch in der Leistungsprüfung manifest.  

Während das Seminar eher den thematischen Input liefert und weniger 

anwendungsorientiert ist, findet die Übung in einem entsprechend mit PCs versehenen 

Raum statt und trägt der Praxisorientierung Rechnung. Als Leistungsnachweis werden für 

die Übung auch wöchentliche Arbeitsblätter zu den entsprechenden Themen eingefordert, 

um das Wissen weiter praxisbezogen (u.a. Rechercheaufgaben in verschiedenen 

Datenbanken, im Anschluss Abgabe eines Rechercheprotokolls) zu intensivieren. Die 

Dozentinnen und Dozenten von Bibliotheksseite stehen hier jederzeit beratend zur Seite. 

3. Plagiieren Sie noch oder sind Sie schon informationskompetent? 

Im Rahmen der ersten Sitzung der Studieneinheit mit der Überschrift 

„Informationskompetenz und ihre Bedeutung im Wissenschaftsbetrieb“ werden von den 

beiden Organisatoren sowohl die wissenschaftliche Verankerung von 

Informationskompetenz als auch die unterstützenden Massnahmen der Bibliotheken zu 

deren Vermittlung vorgestellt. Im Fokus steht demnach die Frage der Bedeutung von 

Informationskompetenz und deren Relevanz für das wissenschaftliche Arbeiten – eine 

Fragestellung, die auch für die Konzeption der Studieneinheit selbst verantwortlich war. 

Ausgangspunkt sind die Überlegungen, dass Informationsbeschaffung heutzutage 

vornehmlich über digitale Medien erfolgt (digital life management) und hierbei 

vorzugsweise allgemeine Suchmaschinen wie Google verwendet werden. Die Systeme 
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und Möglichkeiten der akademischen Informationsbeschaffung sind dagegen im Alltag 

noch unterrepräsentiert und werden von den Studierenden – wie zahlreiche empirische 

Studien an der Universität Regensburg gezeigt haben – vielfach unterschätzt. Die 

Studieneinheit will den Studierenden wissenschaftliches Handwerkszeug beim Umgang mit 

der (digitalen) Informationsflut mitgeben, für das Themenspektrum der 

Informationskompetenz insgesamt sensibilisieren und auf die Nachhaltigkeit 

bibliothekarischer Angebote und die damit verbundene Arbeitserleichterung im 

Wissenschaftsbetrieb hinweisen. Dies wird durch die curriculare Integration und die 

gemeinsame Leitung der Studieneinheit durch die Professur für Medieninformatik und die 

Universitätsbibliothek Regensburg unterstrichen. Die Verankerung im aktuellen 

Wissenschaftsdiskurs von INK trifft bei den Studierenden auf äusserst positive Resonanz 

und wir werden mit dieser curricularen Kombination aus Wissenschaft und Praxis diesen 

hohen Ansprüchen hoffentlich auch weiterhin gerecht werden, um noch häufig mit 

Einschätzungen wie dieser bedacht zu werden: »Vielen Dank für den schönsten Kurs 

dieses Semesters! « 
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Abstract 

Neben der Informationsbeschaffung und –auswahl gehört auch der verantwortungs-

bewusste Umgang mit den erhaltenen Informationen zum neuen Informations-

management, wie es in den Kursen zur Informationskompetenz durch Bibliothekare gelehrt 

wird. Durch die Ausdehnung der traditionellen Benutzerschulung zu umfassenden Kursen 

der Informationskompetenz wurde die Thematik des verantwortungsbewussten Umgangs 

mit Informationen mit übernommen. Aus diesem Grund sind auf der E-learning-Strecke der 

Bibliothek der TU Chemnitz „IKOnline“ Ausführungen zum Urheberrecht und zu einer 

korrekten Zitierweise integriert.  

Die aufgeworfene Frage nach dem ethisch und juristisch korrekten Umgang mit dem 

Geistigen Eigentum hat an der TU Chemnitz dazu geführt, dass wieder ein Kurs zum 

Thema „Geistiges Eigentum für NaturwissenschaftlerInnen“ ins Leben gerufen wurde. Der 

Kurs besteht aus einem patentrechtlichen und einem urheberrechtlichen Teil. Veranstalter 

sind der Lehrstuhl für Elektrochemie und die Universitätsbibliothek. Im urheberrechtlichen 

Teil wird auch auf die Lage und den Standpunkt der Universitätsbibliothek aktiv 

eingegangen und somit die Politik der Universitätsbibliothek hinsichtlich Urheberrechts-

fragen näher erläutert. 

Im Vortrag wird gezeigt, wie, an welcher Stelle und in welcher Ausführlichkeit im Kurs 

wissenschafts- und bibliotheksbezogenen urheberrechtlichen Fragestellungen erläutert 

und diskutiert werden.  
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1. Einleitung 

Neben der technischen Informationsbeschaffung und –auswahl gehört auch der 

verantwortungsbewusste Umfang mit den erhaltenen Informationen zum neuen 

Informationsmanagement, wie es in den Kursen zur Informationskompetenz durch 

Bibliothekare gelehrt wird. Durch die Ausdehnung der traditionellen Benutzerschulung zu 

umfassenden Kursen der Informationskompetenz wurde die Thematik des 

verantwortungsbewussten Umgangs mit Informationen mit übernommen. 

2. Urheberrechtsschutz als besondere Verpflichtung der 

 öffentlichen Verwaltung 

Nach Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG wird das Eigentum gewährleistet. Eine Unterscheidung von 

materiellen und immateriellen Eigentum nimmt das Gesetz nicht vor. Daher ist das auch 

das Geistige Eigentum als Eigentum geschützt. Damit zählt auch Urheberrecht (Schricker/ 

Dietz, 1999) zum Eigentum im Sinne von Art. 14 GG. Der Unterschied zwischen Sach- und 

Geistigen Eigentum besteht darin, dass sich das Sacheigentum begriffsnotwendig auf 

einen Gegenstand beschränkt, während das Produkt des geistigen Eigentums auf immer 

neue Art und Weise reproduziert werden kann (Hess, 1993). Die Reproduzierbarkeit ist 

unabhängig von Zeit und Raum. Es kann daher an mehreren Orten gleichzeitig existieren. 

Das Grundgesetz verbietet grundsätzlich nicht die unterschiedliche Ausgestaltung des 

Schutzes von Sach- und Geistigen Eigentum, soweit ein adäquater Schutz vorhanden ist. 

Den Schutz von Urheberwerken hat der Gesetzgeber durch das Urheberrecht geregelt. 

Gemäss Art. 20 Abs. 3 HS 2 GG ist Verwaltung an Gesetz und Recht gebunden (Maurer, 

2009). Nähere Ausformungen gibt es in zahlreichen einfachen Gesetzen. Zum Bereich der 

öffentlichen Verwaltung gehören auch viele Bibliotheken. Daher obliegt ihnen eine 

besondere Bindungswirkung – auch wenn gegenüber den Bestimmungen des 

Urheberrechts. So sind „Service“-Angebote, wie Kurse zur Videobearbeitung, bei denen 

mit Rip-Software der Kopierschutz geknackt wird, doppelt rechtswidrig. Es liegt nicht nur 

ein Verstoss gegen § 108b UrhG, sondern auch ein Verstoss gegen die besondere 

Bindungspflicht der öffentlichen Hand vor. Gerade öffentlich-rechtliche Einrichtungen, die 

sich als Ausdruck des Allgemeinwohls sehen, sollten sich an Regeln halten, die sie 

anderen z.B. in der Benutzungsordnung auch abverlangen. Dies schliesst keineswegs aus, 

dass Bibliotheken in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft Auslegungslücken im Gesetzestext 

nützten und sich gegebenenfalls mit gesetzeskonformen Mitteln gegen ungerechtfertigte 

Beschränkungen ihres Wirkens zur Wehr setzen. 
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3. Urheberrecht als Bestandteil der Informationskompetenz 

Die besondere Verpflichtung zum Rechtsgehorsam einer Bibliothek in öffentlich-rechtlicher 

Trägerschaft verlangt eine aktive Eintretung für Recht und Gesetz, soweit diese den 

Wirkungskreis der Bibliothek berühren. Dies ist beim Urheberrecht der Fall. Wie ein 

solches Eintreten aussehen kann und sich gleichzeitig positiv auf die Bibliothek auswirkt, 

soll an Hand von zwei Beispielen beschrieben werden. 

3.1. IKOnline 

Um möglichst frühzeitig auf die Einhaltung der Regeln guter wissenschaftlichen Verhaltens 

und des Urheberrechts hinzuwirken, wurden in die E-Learning-Strecke zur 

Informationskompetenz der UB Chemnitz IKOnline1 in den siebten Kursteil Ausführungen 

zum Urheberrecht gemacht. Sie befinden sich im siebten Teil und umfassen allgemeine 

Ausführungen zum Urheberrecht sowie den Schwerpunkt des richtigen Zitierens. 

Das offene Eintreten für den Urheberrechtsschutz neben der Erfüllung der erläuterten 

Gesetzesbindung noch eine zweite Funktion. Sofern es trotz aller Massnahmen zum 

Urheberrechtsschutz zu einem entsprechenden Verstoss innerhalb der Räumlichkeiten der 

Bibliothek kommt, kann die Bibliothek belegen, dass sie diese Vorkommnisse generell 

nicht duldet. Damit schützt das Eintreten für das Urheberrecht die Bibliothek auch vor 

Ansprüchen, indem es schwer gemacht wird, ein Organisationsverschulden nachzuweisen. 

Das offene Eintreten für die geltende Rechts- und Werteordnung bedeutet keinesfalls die 

Begründung einer Garantenstellung hinsichtlich eines möglichen Verstosses gegen das 

Urheberrecht innerhalb der Räume der Bibliothek. 

3.2. Kurs Geistiges Eigentum für NaturwissenschaftlerInnen 

Die aufgeworfene Frage nach dem ethisch und juristisch korrektem Umgang mit dem 

Geistigen Eigentum hat an der TU Chemnitz dazu geführt, dass wieder ein Kurs zum 

Thema „Geistiges Eigentum für NaturwissenschaftlerInnen“ ins Leben gerufen wurde. Der 

Kurs besteht aus einem patentrechtlichen und einem urheberrechtlichen Teil. Veranstalter 

sind der Lehrstuhl für Elektrochemie und die Universitätsbibliothek. Im urheberrechtlichen 

Teil wird auch auf die Lage und den Standpunkt der Universitätsbibliothek aktiv 

eingegangen und somit die Politik der Universitätsbibliothek hinsichtlich Urheberrechts-

fragen näher erläutert. Ziel des Kurses ist nicht nur ethisches Bewusstsein im Hinblick auf 

das Geistige Eigentum zu stärken oder zu schaffen, sondern darüber hinaus auf berufliche 

Entwicklungsmöglichkeiten hinzuweisen. 

                                                
1 www.bibliothek.tu-chemnitz.de/ikonline/index.html 
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3.2.1. Beschreibung des Inhalts und des Werdegangs der Veranstaltung 

Der Kompaktkurs „Geistiges Eigentum für NaturwissenschaftlerInnen“ ist ein Angebot, 

dass das Informationsangebot der Hochschulbibliothek in den Mittelpunkt der 

Veranstaltung stellt. Damit grenzt sich die Veranstaltung bewusst zu Veranstaltungen, wie 

sie zum Urheber- und Patentrecht in juristischen Fakultäten gehalten werden, ab. 

Die Vorgeschichte des Kompaktkurses beruht auf zwei Strängen. Der erste ist das von mir 

ursprünglich rein privat erstelltes Angebot an der Universität Konstanz „Einführung in den 

gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht für Biologen“ während meiner Zeit als 

wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Rechtswissenschaft. Der zweite Strang beruht 

auf dem Wunsch des Instituts für Chemie, einen früheren Kurs wieder aufzugreifen. Dieser 

frühere Kurs wurde von einer universitätsexternen Lehrbeauftragten geleitet. Er hatte eine 

andere nicht bibliotheksbezogene Schwerpunktsetzung und wurde im Zuge von 

Einsparungsmassnahmen beendet. Der neue Kurs „Geistiges Eigentum“ findet aus 

organisatorischen Gründen als Kompaktkurs einmal im Jahr statt. Der erste Termin lag im 

Sommersemester 2008. Bei aktiver Teilnahme kann eine Teilnahmebescheinigung 

erworben werden, die vom Inhaber des Lehrstuhls für Elektrochemie und mir, als Vertreter 

der Universitätsbibliothek ausgestellt wird. 

Ein wesentlicher Bestandteil der Vorbereitung des Kurses waren die Absprachen mit 

verschiedenen Stellen an der Universität. Grund für die Absprachen ist die Vermeidung 

von inhaltlichen Überschneidungen von Vorlesungen. Die Absprachen sind notwendig, um 

eine bewusste Integration von Lehrveranstaltungen der Universitätsbibliothek innerhalb der 

Hochschule zu erreichen. Die Lehrveranstaltungen der Universitätsbibliothek verstehen 

sich als Zusatzveranstaltungen zum Unterrichtsprogramm der Wissenschaftler. Ein 

Verdrängungswettbewerb soll daher genauso vermieden werden, wie eine Ersatzfunktion 

der Hochschulbibliothek im Bereich der Lehre. Schliesslich dienen die Ansprachen auch 

der Publikationswirkung für die Durchführung einzelner Veranstaltungen. Für die 

Durchführung wurden Absprachen mit der Leiterin des Patentinformationszentrums, der 

Leiterin der Universitätsbibliothek, den Inhabern der beiden juristischen Lehrstühle, dem 

Referenten für Forschung der TU Chemnitz sowie mit dem Direktor des Instituts für 

Chemie getroffen. 

3.2.2. Anknüpfungspunkte 

Im Folgenden werden die Anknüpfungspunkte im Urheberrecht aus dem Kurs genannt und 

inhaltlich beschrieben, die auch für Bibliotheken vor Bedeutung sind. 
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Urheberrecht 

Unter dem Titel „Urheberrecht – ausgewählte Einzelfälle“ werden Datenbanken und 

Kataloge (OPAC der TU Chemnitz) als urheberrechtlich geschützte Werke aufgeführt. Dies 

dient einer allgemeinen Würdigung der Arbeit der Bibliothek. 

Am Beispiel des Downloads von Bildern wird erörtert, was das Urheberrecht unter 

wissenschaftlichem Gebrauch versteht. Es geht um die Fälle, in denen ein anderer 

Wissenschaftler z.B. Fotoaufnahmen von Präparaten unter dem Mikroskop erstellt hat und 

diese in seiner Netzpublikation der Allgemeinheit zugänglich macht. Im Hinblick auf eine 

Zeitersparnis beim Nachnutzenwollen von Bildern bei Online-Auktionshäusern ist dieses 

Thema auch für einige Kursteilnehmer privat interessant. 

Als Reaktion auf die Monopolisierung von Software sowie der Preispolitik der jeweiligen 

Unternehmen entstanden die Open-Source und die Open-Access-Bewegung. Die 

Grundzüge dieser Denkansätze sowie die Public Domain werden als Ausgleich zu den 

kommerziellen Möglichkeiten ebenfalls vorgestellt. Dabei wird auf die Unterschiede von 

freier Nutzung und unentgeltlicher Nutzung ausdrücklich hingewiesen. Am Ende der 

Darstellung folgen Ausführungen zum Meinungsstand im Bibliothekswesen, der 

Zeitschriftenkrise sowie zur Etatsituation der Bibliotheken. 

§ 52a UrhG regelt die öffentliche Zugänglichmachung für Unterricht und Forschung. An 

Hand dieser Vorschrift werden die Erläuterung der Grundsätze des Urheberrechts und das 

Regel-Ausnahmeprinzip erläutert. Veranschaulicht wird dies durch ein Beispiel zum Thema 

Bereitstellen von Studienmaterialien z.B. in einem Handapparat, elektronischen 

Semesterapparat. Das Beispiel ist als Türöffner für die Besprechung von Alltagsfragen 

zum Urheberrecht konzipiert. 

In § 53 UrhG sind die Vervielfältigungen zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch 

geregelt. Bei der Erläuterung der Vorschrift wird insbesondere auf § 53 Abs. 2 UrhG 

eingegangen.  

Das in § 63 UrhG geforderte Zitiergebot gehört für Bibliotheken zu den zentralen 

urheberrechtlichen Normen. Der gesamte Bereich der Informationsrecherche bildet die 

Grundlage für eine ordentliche Zitierung und dem Erbringen von Nachweisen. Ebenso 

wäre eine Informationsrecherche ohne Zitiergebot erheblich mühsamer. Man müsste sich 

auf die freiwillige und die freiwillig korrekte Nennung verlassen. Die Bedeutung des 

wissenschaftlich-ethischen Grundsatzes der Zitierung rechtfertigt auch die Erhebung zu 

einem gesetzlichen Gebot. Dieses im Urheberrecht verankerte Gebot ist auch die 

Grundlage für die Arbeit in und mit Bibliotheken. Eine Ahnung für das Nichtbestehen eines 

Zitiergebots gibt § 138 UrhG. Danach werden beim Patent-und Markenamt Register 

anonymer und pseudonymer Werke geführt. Der erhöhte Aufwand für die Arbeit mit 
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diesem Register gegenüber üblichen Bibliothekskatalogen unterstreicht die Bedeutung des 

Zitiergebots für Bibliotheken. Das Zitiergebot bildet ferner den Anknüpfungspunkt an eine 

andere jährliche Veranstaltung der Fakultät für Naturwissenschaften mit dem Titel „Ethik in 

Wissenschaft und Forschung“. 

Der Kurs bleibt nicht bei dem Hinweis stehen, dass bei einer Nachnutzung der Wille der 

Rechteinhaber entscheidend ist, sondern gibt auch Hinweise, wie und wo Rechteinhaber 

ermittelt werden können. Die Pflicht wird als Informationsrechercheaufgabe erklärt, für 

welche die Bibliothek Unterstützung leistet. Denn zu den Angeboten der Bibliothek 

gehören die Bereitstellung von Informationsmitteln und das Erlernen von 

Informationskompetenz. 

Die in § 32 UrhG und § 22 VerlG festgeschriebene Vergütungspflicht für den Autor durch 

die Verlage ist für viele Kursteilnehmer vor allem für die eigene Dissertation von Interesse. 

Am Beispiel Druckkostenzuschuss wird erläutert, wie gesetzliches Bild und 

Rechtswirklichkeit auseinander fallen. 

Die Frage, wie mit der Doktorarbeit oder einem publizierten Aufsatz ein Teil der 

entstandenen Kosten wieder hereingeholt werden kann, gehört für die Kursteilnehmer zu 

den angenehmsten Themen. An Hand dieser Beispiele wird das 

Urheberrechtswahrnehmungsgesetz, die VG Wort sowie die Kopierabgabe und die 

Verteilung der Gelder erläutert. 

Die Pflichtexemplare gehören zu den festen Grössen im Erwerbungszugang einer 

Bibliothek. Das Pflichtexemplarrecht beruht in Sachsen auf § 11 SächsPressG und der 

jeweiligen Promotionsordnung. Anstoss in die Thematik Pflichtexemplarrecht ist eine 

Diskussion mit den Kursteilnehmern zum Wert des wissenschaftlichen Austausches, 

dessen Erleichterung und dem gesellschaftlichen Teilhabeinteresse am wissenschaftlichen 

Fortschritt. Soweit die Pflichtexemplare in gedruckter Form zu erbringen sind, bedeuten sie 

für den Promoventen zusätzliche Ausgaben. Neben der Freude kostenfrei 

wissenschaftliche Literatur erhalten zu haben, stellen gedruckte Dissertationen auf Grund 

der hohen Masse für die Bibliothek häufig ein Raumproblem. Daher wird im Kurs 

ausdrücklich für ein elektronisches Pflichtexemplar geworben. 

Fast überall kann der Preis ausgehandelt werden. Neue Bücher bilden wegen § 3 

Buchpreisbindungsgesetz eine der grossen Ausnahmen. Wie schon bei der Darstellung 

der OpenAccess-Diskussion bildet die Buchpreisbindung einen Aufhänger für die 

Diskussion der Kostenentwicklung auf dem Literaturmarkt im Allgemeinen. Ziel ist es, die 

Haushaltspolitik und wirtschaftlichen Gegebenheiten der Bibliothek transparent und damit 

verständlich zu machen. 
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Unter dem Schlagwort Lizenzen dient der Kurs „Recht des Geistigen Eigentums“ auch der 

Kommunikationsplattform für einen Austausch über Nutzungserwartungen wie auch dem 

Hinweis auf die unbedingte Einhaltung der Lizenzbestimmungen der Datenbankanbieter. 

Auf diese Art und Weise wird präventiv gegen eine nicht lizenzgemässe Übernutzung der 

Datenbank durch zu viele Downloads vorgegangen. 

Patentrecht 

Auf den ersten Blick mag es überraschen, warum neben dem Urheberrecht auch das 

Patentrecht Bestandteil einer Veranstaltung der Universitätsbibliothek ist. Auch wenn sie 

häufig nicht im Rampenlicht von juristischen Betrachtungen in einer Bibliothek im 

Allgemeinen stehen, haben sie in der Hochschulbibliothek der TU Chemnitz einen festen 

Platz. Für die technischen und naturwissenschaftlichen Fächer sind Patente 

unentbehrliche Informationsquellen. Daher gehört es an einer technischen Universität zum 

Alltag, dass sich Wissenschaftler wegen ihrer Forschungsarbeit für Patente interessieren. 

Auf Grund der inhaltlich engen Verzahnung befindet sich unter dem organisatorischen 

Dach der Bibliothek der TU Chemnitz auch ein Patentinformationszentrum. Ziel des Kurses 

ist es, auf die Arbeit der Hochschulbibliothek/ Patentinformationszentrum aufmerksam zu 

machen und durch vorbereitende Erläuterungen Hemmschwellen und Vorurteile gegen die 

Arbeit mit Patenten zu nehmen. 

Der Kursteil beginnt mit dem Hinweis, dass der Überschneidungskreis von 

naturwissenschaftlicher/ technischer Forschung, Recht und Informationswissenschaft 

Berufsbilder herausgebildet hat: Patentanwalt, Patentrechercheur, wissenschaftlicher 

Bibliothekar an einer entsprechenden Einrichtung. 

An Hand der Grundlagen des Patentrechts, vor allem der Patentanmeldung wird die 

Bedeutung der Patentrecherche dargestellt. Hier erfolgt eine mit den MitarbeiterInnen des 

Patentinformationszentrums abgesprochene Hinleitung zu der Arbeit des 

Patentinformationszentrums und welche Dienstleistungen dieses anbieten kann. 

Da sich die Veranstaltung als Türöffner zu der Arbeit mit Patenten versteht, stehen die 

„Erstkontakte mit Erfindungen und Patenten“ im Vordergrund. Die Neuheitsschädlichkeit 

für Patente durch Veröffentlichungen in Zeitschriften oder auf Ausstellungen, ist ein 

Aufhänger für notwendige Planungen von Schutzrechtanmeldungen und 

wissenschaftlicher Arbeit. 

Wie die in § 47 Sächsisches Hochschulgesetz normierte Anbietungspflicht von 

Erfindungen durch Mitarbeiter zeigt, kann die oben erwähnte Auseinandersetzung mit den 

Patenten im Rahmen der wissenschaftlichen Forschung auch zur Pflicht werden. Daher 

wird die Vorschrift mit weitergehenden Hinweisen auf das Arbeitnehmererfindungsrecht 



208 Auch geistiges Eigentum ist als Eigentum geschützt 

Churer Schriften zur Informationswissenschaft – Schrift Nr. 33 Beitrag Juraschko 

erläutert. Es wird aufgezeigt, dass die Pflichtanbietung wegen der Vorprüfung auf eine 

erfolgreiche Verwertung und der Kostentragung auch Vorteile für den Forscher bietet. Der 

Part schliesst mit einer Nennung der konkreten Ansprechpartner innerhalb der 

Hochschule. 

Ein weiterer Punkt, der bei der Forschungsarbeit und deren Publikation zu beachten ist, ist 

die gewerbliche Nutzung. Hierzu kann es bereits an der Hochschule bei einer 

Zusammenarbeit mit einem Industrieunternehmen kommen. 

Neben den sehr praxisnahen Punkten werden übergreifende Themen wie die Bedeutung 

des Schutzes des Geistigen Eigentums für rohstoffarme Länder und des 

wissenschaftlichen Fortschritts für die gesamte Gesellschaft im Kurs erörtert. 

Bewertung des Kurses „Geistiges Eigentum“ 

Die Durchführung des Kurses „Geistigen Eigentum für NaturwissenschaftlerInnen“ hat sich 

als zusätzliche Veranstaltung bewährt. Von Seiten des Instituts für Chemie besteht ein 

Interesse daran, diesen Kurs fortzusetzen. Für die Bibliothek ist der durch den Kurs 

entstandene engere Kontakt mit dem Institut für Chemie ebenfalls förderlich. Insbesondere 

wenn es um problematische Fragen wie Abbestellung von Zeitschriften und die 

Etatsanierung geht, ist das durch das Kursangebot gewonnene gute Klima sehr hilfreich. 

Auf die Frage, ob diese Veranstaltung von der Bibliothek oder von Seite des juristischen 

Wissenschaftsbetriebs aus durchgeführt werden sollte, hängt von den Umständen vor Ort 

ab. 

Die enge Verbindung der Universitätsbibliothek Chemnitz mit dem integrierten 

Patentinformationszentrum, das Fehlen eines selbstständigen juristischen Instituts/ 

Fakultät führen dazu, dass die Verortung der Veranstaltung m.E. nach richtig ist. 

Es gibt auch andere Möglichkeiten, das Recht des Geistigen Eigentums und 

informationswissenschaftliche Arbeit miteinander zu verbinden. So findet an der Universität 

Konstanz ein Kurs zum Thema „Recherchen im gewerblichen Rechtsschutz“ statt. 

Zielgruppe sind hier fortgeschrittene Studierende der Rechtswissenschaften. Es handelt 

sich um eine Vorlesung mit Rechercheübungen. Wegen der Fokussierung des 

Markenrechts im Lehr- und Forschungsbetrieb beim Recht des Geistigen Eigentums, hat 

auch der Kurs einen markenrechtlichen Schwerpunkt. 
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Abstract 

Inhalte wissenschaftlicher Arbeiten sind vermehrt frei im Internet zugänglich, unter 

anderem in fachspezifischen oder institutionellen Repositorien. Die Gründe sind vielfältig. 

Sie beruhen einerseits auf der Fähigkeit des Internets, Inhalte sofort weltweit verfügbar zu 

machen – unabhängig von Verlagen, welche früher zur Verbreitung unentbehrlich waren. 

Andrerseits haben etliche Vertreiber wissenschaftlicher Periodika ihre Zugangspreise 

massiv verteuert und damit Kündigungen von Lizenznehmern und die Zeitschriftenkrise 

verursacht. Die Open-Access-Bewegung strebt den freien Zugang zu wissenschaftlichen 

Werken an. Sie erfährt zunehmend Unterstützung durch Universitäten und 

Forschungsförderorganisationen, welche die Resultate ihrer Forschung frei zugänglich 

sehen wollen – für andere Forscher und für die Öffentlichkeit, deren Steuergelder 

universitäre Forschung erst ermöglichen. 

Online-Repositorien bieten räumlich und zeitlich unbegrenzten Zugang und erlauben 

höchste Flexibilität im Umgang mit wissenschaftlicher Literatur. Sie sind in der Regel 

Zweitpublikationsgefässe, welche Veröffentlichungen aufnehmen, die zuerst bei 

wissenschaftlichen Verlagen erschienen sind. Diese Hinterlegung geschieht im rechtlichen 

Rahmen, und alle Qualitäts- und Plagiatskontrollen durch die Verlage bleiben erhalten. Um 

von den neuen Möglichkeiten profitieren zu können, müssen sich Forschende gegenüber 

ihren Verlagen vermehrt um ihre Autorenrechte kümmern, sodass die offene Hinterlegung 

einer vollständigen Version ihrer Arbeiten in Repositorien möglich wird. Aus Repositorien 

können Texte technisch leicht kopiert werden. Demgegenüber sind Texte aus Repositorien 

am einfachsten auffindbar, was eine verbesserte Plagiatskontrolle ermöglicht. Daher 

erhöhen Repositorien die Transparenz wissenschaftlicher Publikationen und studentischer 

Arbeiten und wirken auf diese Weise Plagiaten entgegen. 
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Wenn Forschende vor der Verbreitung des Internets, beispielsweise in den Achtzigerjahren 

des 20. Jahrhunderts, mit einer wissenschaftlichen Arbeit eine weltweite Leserschaft 

erreichen wollten, mussten sie sich an Verlage wenden. Nur wissenschaftliche 

Verlagshäuser mit ihren Editoren und Vertriebsnetzen waren in der Lage, die 

Begutachtung der eingereichten Werke zu organisieren, die Arbeiten zu drucken, und 

damit kostenpflichtig Bibliotheken und Forschende weltweit zu beliefern. So verschafften 

sich Verlage führende Positionen in der Verbreitung von Wissen. Mit der Einführung des 

Internets hat sich der Aspekt der Verbreitung grundlegend geändert, während die 

Prinzipien der Begutachtung gleich bleiben. Das Internet ermöglicht es, Inhalte sofort 

weltweit verfügbar zu machen. Eine teure Drucklegung ist nicht erforderlich, die Werke 

liegen digital vor. Auf der Empfängerseite können diese Inhalte jederzeit recherchiert und 

abgerufen werden. Somit ändert sich die Wissensbeschaffung vieler Forschender: war der 

Gang in ihre universitäre Bibliothek früher notwendig, um die neusten Werke zu kopieren, 

so können sie sich diese nun bequem auf ihren Computer herunterladen.  

1. Steigende Kosten des traditionellen Publikationswesens 

Dies geschieht jedoch mitnichten kostenfrei. Trotz teilweisen Wegfalls der teuren 

Drucklegung verlangen vor allem naturwissenschaftliche Verlage hohe Lizenzgebühren für 

den Zugang zu Periodika im Internet. Diese Gebühren werden von den 

Forschungseinrichtungen (z.B. von Universitäten und ihren Bibliotheken), letztlich also zu 

einem grossen Ausmass von den Steuerzahlern finanziert. In den letzen 10 Jahren haben 

diese Verlage den elektronischen Zugang massiv verteuert, weit über der normalen 

Teuerung. Damit kompensieren sie teilweise den Wegfall des Verkaufs gedruckter 

Produkte, haben aber auch ihren Gewinn gesteigert. Universitäre Bibliotheken sehen sich 

in der Folge vermehrt gezwungen, Periodika abzubestellen. Somit publizieren 

Wissenschaftler weiterhin in ihren angestammten Zeitschriften, die jedoch von weniger 

Fachkollegen und interessierten Laien gelesen werden können – die Zeitschriftenkrise ist 

die Folge (Wikipedia, 2009).  

2. Open Access 

Die Open-Access-Bewegung ist seit etwa 15 Jahren aktiv und strebt den freien Zugang zu 

wissenschaftlichen Werken an. Ursprünglich ins Leben gerufen als eine Art Selbsthilfe von 

engagierten Wissenschaftlern und Patientenorganisationen vorab der USA, welche die 

grösstmögliche Verbreitung wissenschaftlicher Literatur erreichen wollten, erfährt die 

Bewegung zunehmend Unterstützung durch Universitäten und 

Forschungsförderorganisationen. Diese wollen die Resultate ihrer Forschung frei 

zugänglich machen – für andere Forschende und für die Öffentlichkeit, deren Steuergelder 

universitäre Forschung erst ermöglichen. In den letzten Jahren haben etliche Universitäten 



Wissenschaftliches Arbeiten im Wandel aus der Sicht von Online-Repositorien 213 

Churer Schriften zur Informationswissenschaft – Schrift Nr. 33 Beitrag Fuhrer 

und Forschungsförderorganisationen weltweit Erklärungen unterzeichnet, welche die 

Unterstützung des Open Access Gedankens ausdrücken, etwa die Berliner Erklärung über 

den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen (Berliner Erklärung, 2003). Zudem 

verfassten viele Forschungseinrichtungen Leitlinien und Policies, mit denen sie Open 

Access konkret umsetzen.1  

3. Gold Road to Open Access 

Open Access kann im Prinzip auf zwei Arten erreicht werden. Mit der Gold Road to Open 

Access wählt ein Wissenschaftler Verlage aus, die selber mit freiem Zugriff publizieren, 

also Open Access direkt anbieten, und veröffentlicht seine Werke auf diese Art. Die 

Herausforderungen dabei sind offensichtlich: oft sind diese Verlage neu, und ihre Periodika 

sind noch wenigen bekannt und haben noch keinen Impaktfaktor. Bekanntheitsgrad und 

Impaktfaktor sind jedoch entscheidend in Evaluationen. Es stellt sich auch die Frage nach 

der Finanzierung der Publikationskosten, welche viele dieser Verlage erheben. Bei 

Hybridverlagen, die nach dem Lizenzmodell funktionieren, jedoch einzelne Artikel gegen 

Bezahlung einer Gebühr durch die Autoren freischalten, ist die Kostenfrage noch 

komplexer: solange Verlage diese Publikationskosten nicht mit den Lizenzkosten 

abgleichen, ist kein durchschlagender Erfolg dieses Modells zu erwarten, da für 

Universitäten die Kosten noch stärker steigen würden.  

4. Green Road to Open Access: online-Repositorien 

In der Green Road to Open Access wird der freie Zugriff via Repositorien erreicht. 

Forschende publizieren in ihren vertrauten Zeitschriften und Büchern, und hinterlegen eine 

vollständige Version dieser Arbeiten in einem institutionellen oder fachspezifischen 

Repository (Dokumentenserver). Diese Server sind somit in der Regel 

Zweitpublikationsgefässe, welche Veröffentlichungen aufnehmen, die zuerst bei 

wissenschaftlichen Verlagen erschienen sind. Diese Hinterlegung geschieht im rechtlichen 

Rahmen, und alle Qualitätskontrollen durch die Verlage bleiben erhalten. Um von diesen 

neuen Möglichkeiten profitieren zu können, müssen sich Forschende gegenüber ihren 

Verlagen vermehrt um ihre Autorenrechte kümmern, sodass die offene Hinterlegung einer 

vollständigen Version ihrer Arbeiten in Repositorien möglich wird (Universität Zürich, 

2008a).  

Es bestehen denn auch grosse Herausforderungen bei der Green Road: Forschende sind 

oft unsicher, ob, wie und wann sie ihre Publikationen offen in einem Repository zeigen 

können. Sie unterzeichnen oftmals einen Verlagsvertrag, wenn sie bei einem traditionellen 

                                                
1 Vgl. ROARMAP (Registry of Open Access Repository Material Archiving Policies): 
http://www.eprints.org/openaccess/policysignup/ [2009-07-27]. 
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Wissenschaftsverlag publizieren. Häufig beinhaltet dieser Vertrag das Recht, die zuletzt 

geschriebene und begutachtete Arbeit (akzeptiertes Manuskript), nicht aber die vom 

Verlag verbreitete Endversion (publiziertes PDF), in einem Repository offen zu hinterlegen. 

Als Folge werden viele Repositorien akzeptierte Manuskripte enthalten, während eigentlich 

die publizierten PDFs gefragt sind. Als Lösung suchen viele Forschende frei im Internet 

und stossen auf publizierte PDFs, die ihre Fachkollegen auf ihren Webseiten ungeachtet 

ihrer Verlagsverträge platziert haben. Wird kein Verlagsvertrag unterzeichnet, so gelten die 

gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechts, womit Forschende in der Regel nicht 

vertraut sind.  

Eine weitere Herausforderung ist der – wenn auch minime – Aufwand der Hinterlegung in 

einem Repository. Oft muss ein akzeptiertes Manuskript erst erstellt werden. 

Vereinfachungen und Mehrwert bringen Verlinkungen, wenn etwa Einträge aus dem 

Repository in die jährliche Berichterstattung der Forschenden oder in ihre Instituts-Website 

einfliessen. Dann wird der praktische Mehrwert eines Repositorys als Teil der IT-

Umgebung der Forschenden sichtbar – zusätzlich zum Nutzen der erhöhten Sichtbarkeit 

(Universität Zürich, 2009a).  

5. ZORA: Zurich Open Repository and Archive 

Erfolg und Akzeptanz von Repositorien bei Forschenden zeigen fachspezifische 

Unterschiede auf, wie wir auch im Repository der Universität Zürich (ZORA – Zurich Open 

Repository and Archive) erfahren haben.2 ZORA existiert seit 2006, ist begleitet von 

Richtlinien der Universitätsleitung, erfasst seit 2008 alle Publikationen der Forschenden 

der Universität und ist verbunden mit den Akademischen Berichten und den Webseiten der 

Forschenden (Universität Zürich, 2008b).  

Im ersten Jahr der flächendeckenden Erfassung der Publikationen (2008) trugen viele 

Forschende ihre Publikationen so in ZORA ein, wie von der Verfassung der Akademischen 

Berichte her gewohnt: um den Jahreswechsel. Das führte zu einem Eingabe-Peak und 

einem gekoppelten Anstieg der Publikationen in ZORA um den Jahreswechsel (Bilder 1 

und 2). ZORA enthält nun 13'129 Einträge, wovon 7'547 aus dem Jahr 2008 stammen 

(Stand 24.7.09). Die Herausforderung ist, dass die Forschenden die Eingaben fortlaufend 

tätigen, gleich nach der Erstpublikation beim Verlag. Sie erreichen damit optimale 

Verfügbarkeit, was schnellere Zitierungen begünstigt. Beweise der erhöhten Sichtbarkeit 

ihrer Publikationen wie Downloadzahlen ihrer Arbeiten werden für die Forschenden 

motivierend wirken, und die verschiedenen Verlinkungsmöglichkeiten aus ZORA ersparen 

zusätzliche Arbeit.  

                                                
2 Vgl.: http://www.zora.uzh.ch 
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Bild 1. Eingabe von Publikationen in ZORA. Die Graphik zeigt, wie viele Publikationen in ZORA vom 

Februar 2008 bis März 2009 pro Monat eingetragen wurden. Eingabe: eine Publikation wird vom 

Submitter (Forschende, Assistenten, Sekretariate, Bibliotheken) in ZORA eingetragen. Ablage: die 

Publikation wird von der ZORA-Redaktion bearbeitet und in ZORA abgelegt. E-mail: bei Rückfragen 

oder Ablehnung retourniert die ZORA-Redaktion die Publikation dem Submitter inklusive E-mail-

Nachricht. 

 

Bild 2. Zunahme der Publikationen in ZORA.  

 

Der Prozentsatz an Publikationen mit frei zugänglichem Volltext ist in ZORA 

unterschiedlich. Insgesamt enthalten etwa 30% der Einträge einen solchen Volltext. Die 

Naturwissenschaften und die Wirtschaftswissenschaften liegen höher, beispielsweise bei 

49% für die Veterinärmedizin 2008 oder bei 61% für referierte Zeitschriftenartikel 2008 für 



216 Wissenschaftliches Arbeiten im Wandel aus der Sicht von Online-Repositorien 

Churer Schriften zur Informationswissenschaft – Schrift Nr. 33 Beitrag Fuhrer 

die Wirtschaftswissenschaften. Die Geisteswissenschaften liegen tiefer. Die Unterschiede 

könnten zurückgehen auf den vertrauten oder weniger vertrauten Umgang der 

Forschenden mit elektronischen Medien. Beispielsweise sind Wirtschaftswissenschaftler 

an Working Papers gewöhnt (Artikel, die vor dem Einreichen bei einer Zeitschrift von den 

Forschenden schon im Internet veröffentlicht werden) – und die letzte Version davon 

entspricht dem akzeptierten Manuskript in ZORA. Auf der anderen Seite zeigen einige 

Geisteswissenschaftler Solidarität mit ihren angestammten Verlagen, welche sie durch die 

Parallelpublikation in einem Server wie ZORA in Gefahr sehen. Viele dieser Verlage sind 

im Vergleich zu den naturwissenschaftlichen Grossverlagen klein und haben bis jetzt keine 

hohen Preissteigerungen durchgeführt.  

6. Repositorien erhöhen die Transparenz wissenschaftlicher 

     Arbeiten 

Technisch gesehen können Texte aus Repositorien oder bei Verlagen mit freiem Zugang 

leicht kopiert werden. Dies führt zur berechtigten Frage, welche Konsequenzen der freie 

Zugriff bezüglich Plagiaten und Fälschungen hat.  

Interessant ist, dass die etablierte Informationsplattform open-access.net3, welche 

umfassende Auskunft zum Thema Open Access bietet, fast keine Einträge zum Thema 

Plagiat enthält. In der Open-Access-Bewegung werden Plagiate nicht als Problem 

betrachtet und an entsprechenden Konferenzen fast nie erwähnt. Die Open Access News 

(Open Access News, 2009) enthalten mehr Einträge und verweisen auf die Tatsache, dass 

Open Access und Repositorien die Transparenz erhöhen, Plagiate einfacher auffindbar 

machen, und ihnen somit entgegenwirken. Die folgenden Überlegungen erläutern dies. 

Dabei sollte zwischen verschiedenen Aspekten von Plagiaten unterschieden werden.  

An den Plagiatskontrollen der Verlage, wenn sie einen eingereichten Beitrag untersuchen, 

hat sich mit Repositorien im Prinzip nichts geändert: alle Qualitäts- und Plagiatskontrollen 

bleiben erhalten, wobei die erhöhte Zugänglichkeit von Volltexten aus Repositorien 

vereinfachend wirkt. 

Repositorien könnten als Quelle von Plagiaten in studentischen Arbeiten in Frage 

kommen. Viele Universitäten, so auch die Universität Zürich, haben Richtlinien zum 

Umgang mit Plagiaten erarbeitet (Universität Zürich, 2009b). Auf Verdachtsmomente hin 

sollen Arbeiten näher untersucht werden. Dazu werden Plagiatsoftwares eingesetzt, an der 

Universität Zürich Docoloc. Solche Tools können in der Regel effizient auf freie Volltexte im 

Internet zugreifen und sie als Vorlage für die Plagiate auffinden. Geschützte Texte, 

beispielsweise diejenigen der traditionellen Lizenz-pflichtigen Verlage, können 

                                                
3 http://www.open-access.net [2009-07-27]. 



Wissenschaftliches Arbeiten im Wandel aus der Sicht von Online-Repositorien 217 

Churer Schriften zur Informationswissenschaft – Schrift Nr. 33 Beitrag Fuhrer 

Plagiatsoftwares meist nicht erkennen. Daher erhöhen Repositorien die Transparenz 

wissenschaftlicher Publikationen und studentischer Arbeiten und wirken auf diese Weise 

Plagiaten entgegen.  

Folgendes Beispiel verdeutlicht dies: eine Sammeldissertation, bestehend auf fünf Teilen, 

wurde mit Docoloc untersucht. Die fünf Teile waren:  

• Generelle Einleitung 

• Akzeptiertes Manuskript einer Publikation in der Zeitschrift Molecular and Cellular 

Neuroscience (Verlag Elsevier), offen hinterlegt in ZORA4 

• Akzeptiertes Manuskript einer Publikation in der Zeitschrift Nature Protocols (Verlag 

Nature Publishing Group), offen hinterlegt in ZORA und der Instituts-Webseite5 

• Manuskript eingereicht bei der Zeitschrift Journal of Neuroscience (Verlag Society 

of Neuroscience), noch nicht publiziert 

• Zusammenfassende Diskussion 

Die Analyse mit Docoloc lieferte erwartungsgemäss viele Treffer für den zweiten und 

dritten Teil, da diese schon publiziert waren. Natürlich war dies bei der Dissertation 

problemlos, da diese als Sammeldissertation auch aus schon publizierten Werken, die als 

solche ausgewiesen sind, bestehen darf. Erstaunlich ist jedoch, dass die überwiegende 

Mehrheit der Treffer aus den frei zugänglichen Texten und nicht aus den lizenzierten 

Verlagstexten hervorging (Bild 3). Beispielsweise wurden beim zweiten Teil, einer 

Publikation bei der Zeitschrift Molecular and Cellular Neuroscience, in ZORA sehr viele 

Textstellen gefunden, beim Journal selber hingegen nur sehr wenige. 

                                                
4 vgl. http://www.zora.uzh.ch/2505 [2009-07-27]. 
5 vgl. http://www.zora.uzh.ch/138 [2009-07-27]. 
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Bild 3. Analyse einer Sammeldissertation mit Docoloc. 195 Textstellen, die auf ein Plagiat 

hinweisen, wurden in ZORA gefunden, 128 in der Publikation, die auf der Instituts-Website frei 

zugänglich ist. Lizenzgeschützte Verlagstexte folgen weit abgeschlagen mit 9 Treffern und weniger. 

 

Das Beispiel zeigt das dramatische Ausmass, mit dem das Auffinden von Textstellen, die 

auf Plagiate hinweisen, dank Open Access vereinfacht wird.  
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Über die Informationswissenschaft der HTW Chur 

Die Informationswissenschaft ist in der Schweiz noch ein junger Lehr- und Forschungsbereich. 
International weist diese Disziplin aber vor allem im anglo-amerikanischen Bereich eine 
jahrzehntelange Tradition auf. Die klassischen Bezeichnungen dort sind Information Science, 
Library Science oder Information Studies. Die Grundfragestellung der Informationswissenschaft 
liegt in der Betrachtung der Rolle und des Umgangs mit Information in allen ihren 
Ausprägungen und Medien sowohl in Wirtschaft und Gesellschaft. Die Informationswissenschaft 
wird in Chur integriert betrachtet.  

Diese Sicht umfasst die Teildisziplinen Bibliothekswissenschaft, Archivwissenschaft und 
Dokumentationswissenschaft. Auch neue Entwicklungen im Bereich Medienwirtschaft und 
Informationsmanagement werden gezielt aufgegriffen und im Lehr- und Forschungsprogramm 
berücksichtigt.  

Der Studiengang Informationswissenschaft wird seit 1998 als Vollzeitstudiengang in Chur 
angeboten und seit 2002 als Teilzeit-Studiengang in Zürich. Künftig wird ein berufsbegleitender 
Masterstudiengang das Lehrangebot abrunden. 

Der Arbeitsbereich Informationswissenschaft vereinigt Cluster von Forschungs-, Entwicklungs- 
und Dienstleistungspotentialen in unterschiedlichen Kompetenzzentren: 

• Information Management & Competitive Intelligence 
• Records Management 
• Library Consulting 
• Information Laboratory 

 
Diese Kompetenzzentren werden im Swiss Institute for Information Research 
zusammengefasst. 
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